
Die amtlichen Seiten 
 Amtsblatt der Stadtverwaltung Erlangen 

 Nr. 2 |  80. Jahrgang                                         www.erlangen.de/das                                                             19. Januar 2023

Stadt Erlangen

Offenes Verfahren  
VOB-EU 

Kultur- und BildungsCampus KuBiC 
Frankenhof, Tischlerarbeiten – Säle 

Vergabe 
Nummer: 3153_1_KuBiC 
Bezeichnung: Tischlerarbeiten - Säle 
Vergabeordnung: VOB-EU 
Vergabeverfahren: Offenes Verfahren 
Ausführungsort: 91054 Erlangen 
Ausführungszeitraum:  
17.04.2023 bis 29.09.2023 
Bewerbungszeitraum:  
22.12.2022 bis 07.02.2023 
Ablauf Angebotsfrist:  
07.02.2023, 10:30 Uhr 
Bindefrist: 08.04.2023 
Bewerberfragen bis:  
06.02.2023, 00:00 Uhr 
Unterteilung in Lose: Nein 
Nebenangebote zulässig: Nein 
Mehrere Hauptangebote zulässig: Nein 
CPV Codes: 45200000-9 Komplett- 
oder Teilbauleistungen im Hochbau 
sowie Tiefbauarbeiten 
45212000-6 Bauarbeiten für Gebäude, 
die der Freizeitgestaltung, dem Sport, 
der Kultur, der Unterbringung und Ver-
pflegung dienen 
Abgabeform: elektronisch in Textform 

Maßnahme 
Nummer: 242-1_143B 
Bezeichnung: Kultur- und Bildung-
sCampus KuBiC Frankenhof 

Vergabestelle 
Stadt Erlangen 
Rathausplatz 1, 91052 Erlangen 
submissionsstelle@stadt.erlangen.de 

Kurzbeschreibung der Leistung 
- 4 St. 2-flügelige Drehtüren für Saal 
aus Holzwerkstoffen 

- ca. 90 qm Wandverkleidung aus 
Holzwerkstoffen akustische wirksam, 
in 3 Ebenen geneigt incl. Unterkon-
struktion 

- ca. 140 qm abgehängte Lammelen-
decke aus Holzwerkstoffen akusti-
sche wirksam incl. Unterkonstruktion 

- ca. 230 qm abgehängte Deckense-
gel aus Holzwerkstoffen akustische 
wirksam incl. Unterkonstruktion 

Link zur Auftragsplattform 
www.meinauftrag.rib.de/public/publications/419788 

 

Öffentliche Ausschreibung  
VOB/A 

Albert-Schweitzer-Gymnasium,  
Estricharbeiten 

Vergabe 
Nummer: 22_VOB_154 
Bezeichnung: 3140_sgat_BA2  
Estricharbeiten 
Vergabeordnung: VOB / A 
Vergabeverfahren:  
Öffentliche Ausschreibung 
Ausführungsort: 91056 Erlangen 
Ausführungszeitraum:  
01.03.2023 bis 05.05.2023 

Bewerbungszeitraum:  
22.12.2022 bis 09.02.2023 
Ablauf Angebotsfrist:  
09.02.2023, 10:15 Uhr 
Eröffnungstermin: 09.02.2023, 10:15 Uhr 
Bindefrist: 11.03.2023 
Bewerberfragen bis:  
03.02.2023, 12:00 Uhr 
Unterteilung in Lose: Nein 
Nebenangebote zulässig: Nein 
Mehrere Hauptangebote zulässig: Nein 
CPV Codes: 45262320-0 Estricharbeiten 
45262321-7 Estricharbeiten (Fußboden) 
Abgabeform: elektronisch in Textform 

Maßnahme 
Nummer: 242-3_sgat 
Bezeichnung:  
Albert-Schweitzer-Gymnasium Erlangen 

Vergabestelle 
Stadt Erlangen 
Rathausplatz 1, 91052 Erlangen 
submissionsstelle@stadt.erlangen.de 

Kurzbeschreibung der Leistung 
ca. 440 qm Zementestrich auf Abdich-
tung und 200 mm Wärmedämmung 
im EG, ca. 190 qm Zementestrich auf 
Trennlage im 1.OG (Tribüne) 

Link zur Auftragsplattform 
www.meinauftrag.rib.de/public/publications/420133 

 

Öffentliche Ausschreibung  
VOB/A 

Albert-Schweitzer-Gymnasium,  
Innenputzarbeiten 

Vergabe 
Nummer: 22_VOB_155 
Bezeichnung: 3100_sgat_BA2  
Innenputzarbeiten 
Vergabeordnung: VOB / A 
Vergabeverfahren:  
Öffentliche Ausschreibung 
Ausführungsort: 91056 Erlangen 
Ausführungszeitraum:  
01.03.2023 bis 14.04.2023 
Bewerbungszeitraum:  
22.12.2022 bis 09.02.2023 
Ablauf Angebotsfrist:  
09.02.2023, 10:30 Uhr 

Eröffnungstermin:  
09.02.2023, 10:30 Uhr 
Bindefrist: 11.03.2023 
Bewerberfragen bis:  
03.02.2023, 12:00 Uhr 
Unterteilung in Lose: Nein 
Nebenangebote zulässig: Nein 
Mehrere Hauptangebote zulässig: Nein 
CPV Codes: 45410000-4 Putzarbeiten 
Abgabeform: elektronisch in Textform 

Maßnahme 
Nummer: 242-3_sgat 
Bezeichnung:  
Albert-Schweitzer-Gymnasium Erlangen 

Vergabestelle 
Stadt Erlangen 
Rathausplatz 1, 91052 Erlangen 
submissionsstelle@stadt.erlangen.de 

Kurzbeschreibung der Leistung 
ca. 190 qm Kalk-Zement-Putz als 
Wandputz, ca. 570 qm Maschinenputz-
gips als Wandputz 

Link zur Auftragsplattform 
www.meinauftrag.rib.de/public/publications/420136 

 

Öffentliche Ausschreibung  
VOB/A 

Albert-Schweitzer-Gymnasium, 
Schlosserarbeiten 

Vergabe 
Nummer: 22_VOB_156 
Bezeichnung: 3100_sgat_BA2  
Schlosserarbeiten 
Vergabeordnung: VOB / A 
Vergabeverfahren:  
Öffentliche Ausschreibung 
Ausführungsort: 91056 Erlangen 
Ausführungszeitraum:  
01.03.2023 bis 30.09.2023 
Bewerbungszeitraum:  
22.12.2022 bis 09.02.2023 
Ablauf Angebotsfrist:  
09.02.2023, 10:45 Uhr 
Eröffnungstermin:  
09.02.2023, 10:45 Uhr 
Bindefrist: 11.03.2023 
Bewerberfragen bis:  
03.02.2023, 12:00 Uhr 
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Unterteilung in Lose: Nein 
Nebenangebote zulässig: Nein 
Mehrere Hauptangebote zulässig: Nein 
CPV Codes: 45262670-8 Metallbauar-
beiten 
45341000-9 Errichtung von Geländern 
Abgabeform: elektronisch in Textform 

Maßnahme 
Nummer: 242-3_sgat 
Bezeichnung:  
Albert-Schweitzer-Gymnasium Erlangen 

Vergabestelle 
Stadt Erlangen 
Rathausplatz 1, 91052 Erlangen 
submissionsstelle@stadt.erlangen.de 

Kurzbeschreibung der Leistung 
1 St. Stahlaußentreppe mit 23 Stg. und 
3 Podesten, 1 St. Stahlinnentreppe mit 
16 Stg. und 3 Podesten, ca. 9 m Trep-
pen- / Podestinnengeländer, ca. 30 m 
Wandhandlauf, ca. 58 m Ganzglas-
geländer, 3 St. Bodenabdeckungen mit 
Gitterrost, 1 St. Vordach ca. 4,9 x 4,5 m, 
3 St. Feuerschutztüren, Absturzsiche-
rung ca. 21,0 m 

Link zur Auftragsplattform 
www.meinauftrag.rib.de/public/publications/420140 

 

Öffentliche Ausschreibung  
VOB/A 

Neubau Kindergarten Isarstraße 18; 
Tischlerarbeiten Küchen 

Vergabe 
Nummer: 3152_kki 
Bezeichnung: Tischlerarbeiten Küchen 
Vergabeordnung: VOB / A 
Vergabeverfahren:  
Öffentliche Ausschreibung 
Ausführungsort: 91052 Erlangen 
Ausführungszeitraum:  
07.08.2023 bis 12.08.2023 
Bewerbungszeitraum:  
03.01.2023 bis 26.01.2023 
Ablauf Angebotsfrist:  
26.01.2023, 11:00 Uhr 
Eröffnungstermin: 26.01.2023, 11:00 Uhr 
Bindefrist: 25.02.2023 
Bewerberfragen bis:  
20.01.2023 12:00 Uhr 
Unterteilung in Lose: Nein 
Nebenangebote zulässig: Nein 
Mehrere Hauptangebote zulässig: Nein 
CPV Codes: 45215221-2 Bau von Ta-
gesstätten 
Abgabeform: elektronisch in Textform 

Maßnahme 
Nummer: 242-3_kki 
Bezeichnung: Neubau Kindergarten  
Isarstraße 18 

Vergabestelle 
Stadt Erlangen 
Rathausplatz 1, 91052 Erlangen 
submissionsstelle@stadt.erlangen.de 

Kurzbeschreibung der Leistung 
1 Hauptküche mit Vollausstattung, Ab-
wicklungslänge gesamt 15,2 m 
2 Gruppenraumküchenzeilen, Abwick-
lungslänge jeweils 3,7 m mit Hänge-
schränken 

Link zur Auftragsplattform 
www.meinauftrag.rib.de/public/publications/420654 

 

Öffentliche Ausschreibung  
UVgO 

Stadtplanung; Klimagutachten und 
Beratung zur Klimaneutralität für 
Baugebiet 413 

Vergabe 
Nummer: 22_UVgO_153 
Bezeichnung: Klimagutachten und Be-
ratung zur Klimaneutralität für Bauge-
biet 413 
Vergabeordnung: UVgO 
Vergabeverfahren:  
Öffentliche Ausschreibung 
Ausführungsort: 91052 Erlangen 
Ausführungszeitraum:  
01.04.2023 bis Frühjahr 2025 
Bewerbungszeitraum:  
12.01.2023 bis 23.02.2023 
Ablauf Angebotsfrist:  
23.02.2023 10:15 Uhr 
Bindefrist: 14.04.2023 
Bewerberfragen bis:  
22.02.2023 10:15 Uhr 
Unterteilung in Lose: Nein 
Nebenangebote zulässig: Nein 
Mehrere Hauptangebote zulässig: Nein 
CPV Codes: 71240000-2 Dienstleistun-
gen von Architektur- und Ingenieur-
büros sowie planungsbezogene Leis -
tungen 
Abgabeform: elektronisch in Textform 

Maßnahme 
Nummer: 610_2022 
Bezeichnung: Stadtplanung 2023 

Vergabestelle 
Stadt Erlangen 
Rathausplatz 1, 91052 Erlangen 
submissionsstelle@stadt.erlangen.de 

Link zur Auftragsplattform 
www.meinauftrag.rib.de/public/publications/421592 

 

Vollzug der  
Bayer. Bauordnung 
Luitpoldstraße 48 

Für das Bauvorhaben „Neubau eines 
Doppelhauses, Umbau und Sanierung 

der Bestandsgebäude, Anbau von Bal-
konen, Umnutzung Dachspitz und Re-
mise zu Wohnraum, Teilabbruch Remi-
se auf dem Grundstück Luitpoldstraße 
48, Gemarkung: Erlangen, Flurstück: 
1881/3" wurde mit Bescheid vom 
03.01.2023 eine Baugenehmigung mit 
dem Aktenzeichen 2022-258-VZ erteilt. 
Die Baugenehmigung wird hiermit 
gemäß Art. 66 Abs. 2 der Bayer. Bau-
ordnung bekannt gemacht. Die Plan-
unterlagen können nach telefonischer 
Terminvereinbarung im Bauaufsicht-
samt, Gebbertstr. 1, 2. OG, eingesehen 
werden. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann inner-
halb eines Monats nach seiner Be-
kanntgabe Klage bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht in Ansbach erho-
ben werden. 

Dafür stehen folgende Möglichkeiten 
zur Verfügung: 

a) Schriftlich oder zur Niederschrift 

Die Klage kann schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle erhoben werden. Die 
Anschrift lautet: Bayerisches Verwal-
tungsgericht Ansbach, Postfach 616, 
91511 Ansbach, Hausanschrift: Prome-
nade 24-28, 91522 Ansbach 

b) Elektronisch 

Die Klage kann bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht Ansbach auch elek-
tronisch nach Maßgabe der der Inter-
netpräsenz der Verwaltungsgerichtsbar-
keit (www.vgh.bayern.de) zu entneh-
menden Bedingungen erhoben werden. 

Die Klage muss den Kläger, die Be-
klagte (Stadt Erlangen) und den Ge-
genstand des Klagebegehrens be-
zeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismit-
tel sollen angegeben, der angefochte-
ne Bescheid soll in Abschrift beigefügt 
werden. Der Klage und allen Schriftsät-
zen sollen bei schriftlicher Einreichung 
oder Einreichung zur Niederschrift Ab-
schriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
- In dem hier einschlägigen Rechtsbe-
reich wurde das Widerspruchsver-
fahren abgeschafft. Es besteht keine 
Möglichkeit, gegen diesen Bescheid 
Widerspruch einzulegen. 

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zuge-
lassen und entfaltet keine rechtli-
chen Wirkungen!  

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessver-
fahren vor den Verwaltungsgerichten 
infolge der Klageerhebung grundsätz-
lich eine Verfahrensgebühr fällig. 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO 
genannte Personenkreis Klagen grund -
sätzlich elektronisch einreichen. 

 

Vollzug der  
Bayer. Bauordnung 
Baumschulenweg 12 

Für das Bauvorhaben „Errichtung eines 
Doppelhauses mit 2 Garagen auf dem 
Grundstück Baumschulenweg 12, Ge-
markung: Bruck, Flurstück: 449/18" 
wurde mit Bescheid vom 10.01.2023 
eine Baugenehmigung mit dem Akten-
zeichen 2022-944-VF erteilt. Die Bau-
genehmigung wird hiermit gemäß Art. 
66 Abs. 2 der Bayer. Bauordnung be-
kannt gemacht. Die Planunterlagen 
können nach telefonischer Terminver-
einbarung im Bauaufsichtsamt, Geb-
bertstr. 1, 2. OG, eingesehen werden. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann inner-
halb eines Monats nach seiner Be-
kanntgabe Klage bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht in Ansbach erho-
ben werden. 

Dafür stehen folgende Möglichkeiten 
zur Verfügung: 

a) Schriftlich oder zur Niederschrift 

Die Klage kann schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle erhoben werden. Die 
Anschrift lautet: Bayerisches Verwal-
tungsgericht Ansbach, Postfach 616, 
91511 Ansbach, Hausanschrift: Prome-
nade 24-28, 91522 Ansbach 

b) Elektronisch 

Die Klage kann bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht Ansbach auch elek-
tronisch nach Maßgabe der der Inter-
netpräsenz der Verwaltungsgerichtsbar-
keit (www.vgh.bayern.de) zu entneh-
menden Bedingungen erhoben werden. 

Die Klage muss den Kläger, die Be-
klagte (Stadt Erlangen) und den Ge-
genstand des Klagebegehrens be-
zeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismit-
tel sollen angegeben, der angefochte-
ne Bescheid soll in Abschrift beigefügt 
werden. Der Klage und allen Schriftsät-
zen sollen bei schriftlicher Einreichung 
oder Einreichung zur Niederschrift Ab-
schriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
- In dem hier einschlägigen Rechtsbe-
reich wurde das Widerspruchsver-
fahren abgeschafft. Es besteht keine 
Möglichkeit, gegen diesen Bescheid 
Widerspruch einzulegen. 
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- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zuge-
lassen und entfaltet keine rechtli-
chen Wirkungen!  

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessver-
fahren vor den Verwaltungsgerichten 
infolge der Klageerhebung grundsätz-
lich eine Verfahrensgebühr fällig. 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO 
genannte Personenkreis Klagen grund -
sätzlich elektronisch einreichen. 

 

Schöff*innen gesucht 
In diesem Jahr werden wieder 
Schöff*innen für die nächste Amtspe-
riode 01.01.2024 bis 31.12.2028 ge-
sucht. Sie üben in der Verhandlung 
das Richteramt in vollem Umfang und 
mit gleichem Stimmrecht wie teilneh-
mende Berufsrichter*innen aus. Das 
verantwortungsvolle Ehrenamt erfor-
dert in hohem Maße Unparteilichkeit, 
Selbstständigkeit und Reife des Urteils, 
aber auch geistige Beweglichkeit und 
– wegen des anstrengenden Sitzungs-
dienstes – körperliche Eignung. 

Für die nächste Amtsperiode stellt die 
Stadt Erlangen eine Vorschlagsliste 
auf. Diese Liste wird vom Stadtrat der 
Stadt Erlangen beschlossen. Die end-
gültige Auswahl trifft im Anschluss der 
Schöffenwahlausschuss beim Amtsge-
richt Erlangen. 

Das Ehrenamt kann nur von Personen 
mit der deutschen Staatsangehörigkeit 
ausgeübt werden, die zu Beginn der 
neuen Amtsperiode (01.01.2024) das 
25. Lebensjahr vollendet und das 70. 
Lebensjahr noch nicht erreicht haben. 
Bewerber*innen müssen in Erlangen 
gemeldet sein. Weitere Voraussetzun-
gen sowie Ausschlussgründe finden 
Sie u.a. auf unserer Internetseite. 

Bürger*innen der Stadt Erlangen, die 
Interesse an der Ausübung des Schöf-
fenamtes haben, können sich bis spä-
testens 10. März 2023 beim Recht-
samt der Stadt Erlangen, Rathausplatz  
1, 91052 Erlangen bewerben.  

Politische Parteien und Wählergrup-
pen, Gewerkschaften, Wohlfahrtsver-
bände, Berufsorganisationen und an-
dere Interessengemeinschaften wer-
den gebeten, geeignete Personen über 
die Möglichkeit zur Bewerbung für die 
Schöffenwahl 2023 zu informieren. 

Weitere Informationen sowie das dafür 
notwendige Formblatt finden Sie auf un-
serer Internetseite unter www.erlangen.de, 
unter dem Suchbegriff „Schöffen“. Al-
ternativ können Sie das Bewerbungs-
formular Tel. 09131 86-1519 oder per  
E-Mail ordnungswidrigkeiten@stadt.erlangen.de 
anfordern. 

Bekanntmachung  
des Jahresabschlusses und  
Lageberichts 2021 

des Kommunalen Betriebs für Infor-
mationstechnik (KommunalBIT), An-
stalt des öffentlichen Rechts, ge-
meinsames Kommunalunternehmen 
der Städte Erlangen, Fürth, Schwa-
bach und des Zweckverbands Infor-
mationstechnik Frankens 

Der Kommunale Betrieb für Informati-
onstechnik (KommunalBIT), Anstalt des 
öffentlichen Rechts, gemeinsames 
Kommunalunternehmen der Städte Er-
langen, Fürth, Schwabach und des 
Zweckverbandes Informationstechnik 
Franken, teilt mit, dass der Jahresab-
schluss zum 31. Dezember 2021 vom 
Verwaltungsrat nach Kenntnisnahme 
und Diskussion des Prüfungsberichts 
festgestellt wurde. 

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. 
Storg GmbH erteilte für den Jahresab-
schluss 2021 und den Lagebericht am 
29. April 2022 den uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk. Der Bestäti-
gungsvermerk lautet wie folgt: 

„Vermerk über die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lage-
berichtes 

Wir haben den Jahresabschluss der 
KommunalBIT AöR – bestehend aus 
der Bilanz zum 31. Dezember 2021 
und der Gewinn- und Verlustrechnung 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2021 bis zum 31. Dezember 2021 so-
wie dem Anhang, einschließlich der 
Darstellung der Bilanzierungs- und Be-
wertungsmethoden – geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht der 
KommunalBIT AöR für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. 
Dezember 2021 geprüft. 

Prüfungsurteile 

Nach unserer Beurteilung aufgrund 
der bei der Prüfung gewonnenen Er-
kenntnisse 

• entspricht der beigefügte Jahresab-
schluss in allen wesentlichen Belan-
gen den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtli-
chen Vorschriften und den Vorschriften 
der KUV und vermittelt unter Beach-
tung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Fi-
nanzlage der Anstalt zum 31. Dezem-
ber 2021 sowie ihrer Ertragslage für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 
bis zum 31. Dezember 2021 und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Anstalt. In allen wesent-
lichen Belangen steht dieser Lagebe-

richt in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, entspricht den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB er-
klären wir, dass unsere Prüfung zu kei-
nen Einwendungen gegen die Ord-
nungsmäßigkeit des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführt. Unse-
re Verantwortung nach diesen Vor-
schriften und Grundsätzen ist im Ab-
schnitt „Verantwortung des Abschlus-
sprüfers für die Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts“ un-
seres Bestätigungsvermerks weiterge-
hend beschrieben. Wir sind von dem 
Unternehmen unabhängig in Überein-
stimmung mit den deutschen han-
delsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonsti-
gen deutschen Berufspflichten in Übe-
reinstimmung mit diesen Anforderun-
gen erfüllt. Wir sind der Auffassung, 
dass die von uns erlangten Prüfungs-
nachweise ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter und des Verwaltungsrats 
für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verant-
wortlich für die Aufstellung des Jahres-
abschlusses, der den deutschen, für 
Kapitalgesellschaften geltenden han-
delsrechtlichen Vorschriften und den 
Vorschriften der KUV in allen wesentli-
chen Belangen entspricht, und dafür, 
dass der Jahresabschluss unter Be-
achtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Anstalt vermittelt.  

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die internen Kontrol-
len, die sie in Übereinstimmung mit 
den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als not-
wendig bestimmt haben, um die Auf-
stellung eines Jahresabschlusses zu 
ermöglichen, der frei von wesentlichen 
– beabsichtigten oder unbeabsichtig-
ten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresab-
schlusses sind die gesetzlichen Ver-
treter dafür verantwortlich, die Fähig-

keit der Anstalt zur Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, 
Sachverhalte in Zusammenhang mit 
der Fortführung der Unternehmen-
stätigkeit, sofern einschlägig, anzuge-
ben. Darüber hinaus sind sie dafür ver-
antwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu bilanzieren, sofern dem nicht 
tatsächliche oder rechtliche Gegeben-
heiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertre-
ter verantwortlich für die Aufstellung 
des Lageberichts, der insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage der Anstalt 
vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss in 
Einklang steht, den deutschen gesetzli-
chen Vorschriften entspricht und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die Vorkehrungen und Maß-
nahmen (Systeme), die sie als notwen-
dig erachtet haben, um die Aufstellung 
eines Lageberichts in Übereinstimmung 
mit den anzuwendenden deutschen ge-
setzlichen Vorschriften zu ermöglichen, 
und um ausreichende geeignete Nach-
weise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. 

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich 
für die Überwachung des Rechnungs-
legungsprozesses der Anstalt zur Auf-
stellung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprü-
fers für die Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Si-
cherheit darüber zu erlangen, ob der 
Jahresabschluss als Ganzes frei von we-
sentlichen – beabsichtigten oder unbe-
absichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Anstalt vermittelt sowie in allen wesent-
lichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss sowie mit den bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestäti-
gungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes 
Maß an Sicherheit, aber keine Garantie 
dafür, dass eine in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführte Prüfung eine wesentli-
che falsche Darstellung stets aufdeckt. 
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Falsche Darstellungen können aus Ver-
stößen oder Unrichtigkeiten resultieren 
und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet wer-
den könnte, dass sie einzeln oder ins-
gesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses und Lageberichts 
getroffenen wirtschaftlichen Entschei-
dungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflicht-
gemäßes Ermessen aus und bewah-
ren eine kritische Grundhaltung. 

Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Ri-
siken wesentlicher – beabsichtigter 
oder unbeabsichtigter – falscher Dar-
stellungen im Jahresabschluss und im 
Lagebericht, planen und führen Prü-
fungshandlungen als Reaktion auf die-
se Risiken durch sowie erlangen Prü-
fungsnachweise, die ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für un-
sere Prüfungsurteile zu dienen. Das Ri-
siko, dass wesentliche falsche Darstel-
lungen nicht aufgedeckt werden, ist bei 
Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, 
da Verstöße betrügerisches Zusam-
menwirken, Fälschungen, beabsichtigte 
Unvollständigkeiten, irreführende Dar-
stellungen bzw. das Außerkraftsetzen 
interner Kontrollen beinhalten können. 

• gewinnen wir ein Verständnis von 
dem für die Prüfung des Jahresab-
schlusses relevanten internen Kontroll-
system und den für die Prüfung des 
Lageberichts relevanten Vorkehrungen 
und Maßnahmen, um Prüfungshand-
lungen zu planen, die unter den gege-
benen Umständen angemessen sind, 
jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prü-
fungsurteil zur Wirksamkeit dieser Sy-
steme der Anstalt abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit 
der von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsme-
thoden sowie die Vertretbarkeit der 
von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit 
zusammenhängenden Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über 
die Angemessenheit des von den ge-
setzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
sowie, auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit Er-
eignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähig-
keit der Anstalt zur Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit aufwerfen können. 
Falls wir zu dem Schluss kommen, dass 
eine wesentliche Unsicherheit besteht, 
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsver-
merk auf die dazugehörigen Angaben 
im Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls die-
se Angaben unangemessen sind, unser 

jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. 
Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen 
auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlang-
ten Prüfungsnachweise. Zukünftige Er-
eignisse oder Gegebenheiten können 
jedoch dazu führen, dass die Anstalt ih-
re Unternehmenstätigkeit nicht mehr 
fortführen kann. 

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, 
den Aufbau und den Inhalt des Jah-
resabschlusses einschließlich der An-
gaben sowie ob der Jahresabschluss 
die zugrunde liegenden Geschäftsvor-
fälle und Ereignisse so darstellt, dass 
der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Anstalt vermittelt. 

• beurteilen wir den Einklang des La-
geberichts mit dem Jahresabschluss, 
seine Gesetzesentsprechung und das 
von ihm vermittelte Bild von der Lage 
des Unternehmens. 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben im 
Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben 
aus diesen Annahmen. Ein eigenständi-
ges Prüfungsurteil zu den zukunftsorien-
tierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht 
ab. Es besteht ein erhebliches unver-
meidbares Risiko, dass künftige Ereig-
nisse wesentlich von den zukunftsorien-
tierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwa-
chung Verantwortlichen unter ande-
rem den geplanten Umfang und die 
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeut-
same Prüfungsfeststellungen, einsch-
ließlich etwaiger Mängel im internen 
Kontrollsystem, die wir während unse-
rer Prüfung feststellen.“ 

Aufgrund der Aufgabenstruktur des 
Unternehmens wurde ein ausgegliche-
nes Jahresergebnis erzielt. Deshalb 
war keine Beschlussfassung über die 
Verwendung eines Jahresgewinnes,  
-verlustes notwendig. 

Der Jahresabschluss und der Lagebe-
richt für das Geschäftsjahr 2021 liegen 
in der Zeit vom 1. Februar bis 10. Fe-
bruar 2023 im Sekretariat des Referats 
für Wirtschaft und Finanzen der Stadt 
Erlangen, Nägelsbachstraße 40, Zi. 117, 
während der üblichen Publikumsver-
kehrszeiten zur Einsichtnahme aus. 

•
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•

•



Kostenfreiheit des Schulweges 
Die Schülerbeförderung in Bayern wird durch das Gesetz über die Kostenfreiheit 
des Schulweges (Schulwegkostenfreiheitsgesetz - SchKfrG) und in der Verord-
nung über die Schülerbeförderung (Schülerbeförderungsverordnung - SchBefV) 
der jeweils gültigen Fassung geregelt. 

Diese gelten für Schülerinnen und Schüler an 

• öffentlichen Grundschulen, Mittelschulen und Förderschulen  

• öffentlichen oder staatlich anerkannten Realschulen, Gymnasien, Berufsfach-
schulen (ohne Berufsfachschulen in Teilzeitform), zweistufigen Wirtschaftsschu-
len und drei-, vier- bzw. fünfstufigen Wirtschaftsschulen bis einschließlich 
Jahrgangsstufe 10 sowie an Berufsschulen bei Vollzeitunterricht (Berufsgrund-
schuljahr bzw. Berufsvorbereitungsjahr)  

• öffentlichen oder staatlich anerkannten Realschulen, Gymnasien, Berufsschulen, 
Berufsfachschulen (ohne Berufsfachschulen in Teilzeitform), Wirtschaftsschulen, 
Fachoberschulen und Berufsoberschulen ohne Begrenzung auf bestimmte 
Jahrgangsstufen für Schülerinnen und Schüler, die wegen einer dauernden 
Behinderung auf eine Beförderung angewiesen sind. 

Die Beförderungspflicht besteht "zum Pflicht- und Wahlpflichtunterricht der 
nächstgelegenen Schule", dies ist 

• die Pflichtschule (= Sprengelschule) – keine Gastschüler – 

• die Schule, der die Schülerinnen und Schüler zugewiesen sind (durch Zuwei-
sung des Staatlichen Schulamtes oder durch den Mittelschulkoordinator)  

• diejenige Schule der gewählten Schulart, Ausbildungs- und Fachrichtung, die 
mit geringstem Beförderungsaufwand (Kosten/Monat für ein Schülermonat-
sticket) erreichbar ist. 

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? 

Die Beförderungspflicht besteht, 

• wenn der kürzeste zumutbare Fußweg von der Wohnung bis zur nächstge-
legenen Schule bei Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 1 mit 4 
mehr als zwei Kilometer bzw. ab der Jahrgangsstufe 5 mehr als drei Kilo-
meter beträgt (es wird der Weg gemessen, der zu Fuß zurückgelegt wird, nicht 
der Weg mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad etc.) oder  

• wenn eine dauernde Behinderung der Schülerin oder des Schülers nachge-
wiesen wird (Schwerbehindertenausweis, in Ausnahmefällen amtsärztliches 
Gutachten) 

• wenn der Schulweg als besonders gefährlich oder besonders beschwerlich 
anerkannt ist (z.B. wenn Gehsteige und andere verkehrssichernde Anlagen feh-
len oder abgelegene und einsame Wege abseits von Wohngebieten liegen) 

Die Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 11 an öffentlichen und 
staatlich anerkannten privaten Gymnasien und Berufsfachschulen (ohne Berufs-
fachschulen in Teilzeitform), Fachoberschulen und Berufsoberschulen haben ei-
nen Anspruch auf Fahrtkostenerstattung, soweit die Kosten der notwendigen Be-
förderung eine Familienbelastungsgrenze in Höhe von derzeit 490,00 € (vorbe-
haltlich gesetzlicher Änderungen) pro Schuljahr übersteigen. Die Familienbela-
stungsgrenze gilt nicht pro Schüler/in, sondern für alle Schüler/innen einer Fa-
milie. Der Antrag auf Fahrtkostenerstattung ist bis spätestens 31. Oktober für das 
vorangegangene Schuljahr (gesetzliche Ausschlussfrist) beim Schulverwaltungs-
amt der Stadt Erlangen einzureichen.  

Dasselbe gilt bei Berufsschülern in Teilzeitunterricht.  

Die Kosten werden ohne Abzug der Eigenbeteiligung erstattet bzw. es wird eine 
kostenfreie Schülerbeförderung gewährt, wenn 

• die Erziehungsberechtigten für drei oder mehr Kinder Kindergeld nach dem 
Bundeskindergeldgesetz beziehen 

oder 

• die Erziehungsberechtigten oder die Schülerinnen und Schüler selbst Anspruch 
auf Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB 
XII) oder Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld nach dem Zweiten Buch Sozialge-
setzbuch (SGB II) haben. 

Dies ist durch einen entsprechenden Nachweis vom August vor Schulbeginn zu 
belegen. Bei Antragstellung im laufenden Schuljahr wird ein Nachweis von dem 
Monat vor Antragstellung benötigt. 

Erstattungsfähig sind nur die Originalfahrbelege. 

WICHTIG! 

Die Voraussetzungen für die Kostenfreiheit des Schulweges müssen auch hier 
erfüllt sein (mehr als drei Kilometer Entfernung zur Schule, Besuch der nächst-
gelegenen Schule)! 

 

Antrag auf Kostenfreiheit des Schulweges 
Der Antrag auf Kostenfreiheit des Schulweges ist entweder im Sekretariat 
der Schule, im Schulverwaltungsamt oder im Internet, www.erlangen.de 
(Schülerbeförderung; Durchführung) erhältlich. 

Dem vollständig ausgefüllten Antrag sind ggf. die notwendigen Nachweise bei-
zulegen (z.B. Kindergeldnachweis, Kopie des Schwerbehindertenausweises, etc.). 
Der ausgefüllte Antrag soll an der Schule abgegeben werden. Die Angaben wer-
den von der Schule bestätigt und der Antrag wird an das Schulverwaltungsamt 
zur Entscheidung weitergeleitet. Wir weisen darauf hin, dass die kostenfreie 
Schülerbeförderung nur auf Antrag genehmigt werden kann. Das heißt, 
Wertmarken können Ihnen erst ab dem Tag der Antragstellung ausgege-
ben werden.    

Grundsätzlich wird die Beförderung durch den öffentlichen Personennahverkehr 
durchgeführt. Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in Erlangen erhalten ein 
365-Euro-Ticket bzw. kostenfreie Schülermonatsmarken für das laufende Schul-
jahr. 

Die Wertmarken werden grundsätzlich nach den Sommerferien bis Ende Sep-
tember in den Erlanger Schulen an die Schülerinnen und Schüler ausgegeben. 
Werden Anträge nach diesem Ausgabetermin gestellt, sind diese direkt beim 
Schulverwaltungsamt Erlangen einzureichen. Dasselbe gilt für Schülerinnen und 
Schüler, die eine Schule außerhalb von Erlangen besuchen. In diesen Fällen ist 
eine persönliche Abholung der Wertmarken im Schulverwaltungsamt Erlangen 
zwingend erforderlich. 

Die Stadt Erlangen erfüllt die Verpflichtung zur kostenfreien Schülerbeförderung 
grundsätzlich im Zusammenwirken mit Unternehmen des öffentlichen Personen-
nahverkehrs. Andere Verkehrsmittel (spezieller Schulbus, privates Kraftfahrzeug, 
Taxi oder Mietwagen) können nur anerkannt werden, soweit dies zwingend not-
wendig oder wirtschaftlicher ist. Kosten für eine PKW-Benutzung werden nur er-
setzt, wenn die PKW-Benutzung vorher genehmigt wurde. Der Antrag hierfür ist 
bereits zu Schuljahresbeginn bei der Stadt Erlangen – Schulverwaltungsamt – 
einzureichen. 

Umzug / Schulwechsel 

Um zu prüfen, ob weiterhin ein Anspruch auf kostenfreie Beförderung besteht, ist 
bei jeder persönlichen Änderung wie Schulwechsel und/oder Umzug ein neuer 
Antrag beim zuständigen Aufgabenträger zu stellen. Falls kein Anspruch mehr 
besteht, ist das 365-Euro-Ticket bzw. die Monatswertmarken zurückzugeben. An-
dernfalls werden diese Kosten in Rechnung gestellt. 

 

Bei Verlust der Wertmarken  
wird kein Ersatz geleistet! 
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Sitzungskalender 
Weitere Informationen:  
www.ratsinfo.erlangen.de  

Montag, 23.01.2023: 
Seniorenbeirat; Jugendparlament 

Mittwoch, 25.01.2023: 
Kultur- und Freizeitausschuss 

Donnerstag, 26.01.2023: 
Baukunstbeirat; Ausländer- und  
Integrationsbeirat 
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